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Auch wenn sich der Kapitalmarkt im Jahres-
verlauf 2009 wieder deutlich beruhigt hat, 
darf nicht vergessen werden, dass die Aus-
wirkungen der Finanzkrise mit ihren gravie-
renden strukturellen Veränderungen nach 
wie vor präsent sind und noch mehrere Jah-
re anhalten dürften. 
Aufgrund der rechtzeitig eingeleiteten Port-
foliooptimierungen sind wir, mit aller gebo-
tenen Vorsicht, jedoch zuversichtlich, für 
2009 ein Ergebnis mindestens in Höhe des 
Rechnungszinses zu erreichen, sofern keine 
weiteren systemrelevanten Ereignisse auf-
treten.

Die Fotos zeigen die Immobilie in Berlin, an 
welcher die ÄVLB in Form eines Immobilien-
fonds beteiligt ist. Kaiserhöfe Berlin, Ansicht Mittelstraße

Kaiserhöfe Berlin, Unter den Linden 26 Kaiserhöfe Berlin, Unter den Linden 28 – 30
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Zu den großen Lebensrisiken gehören der 
vorzeitige Tod und die schwere Erkrankung 
mit nachfolgender Berufsunfähigkeit.
Daher hat der Schutz vor diesen Risiken – 
besonders in jungen und mittleren Lebens-
jahren – eine besondere Bedeutung. 

Während eine Risikolebensversicherung re-
lativ günstig zu bekommen ist und so die Be-
lastungen der Angehörigen bei vorzeitigem 
Tod wenigstens materiell vermindert werden 
können, ist der Schutz vor der Berufsunfä-
higkeit auf dem freien Versicherungsmarkt 
recht teuer und liegt bei 1000 bis 2000 Euro 
pro Jahr.

Die Mitglieder der Ärzteversorgung Land 
Brandenburg befinden sich hier in einer sehr 
günstigen Situation: Die Mitgliedschaft in 
der Ärzteversorgung als „Rentenkasse der 
ersten Säule“ schließt die Berufsunfähig-
keitsversicherung mit ein, d. h. das Risiko 
einer Berufsunfähigkeit wird von allen Ärz-
ten Brandenburgs solidarisch getragen.
Eine zusätzliche Berufsunfähigkeitsversi-
cherung ist daher im Grunde nicht notwen-
dig – es sei denn, die zu erwartende Berufs-
unfähigkeitsrente deckt in keiner Weise die 
materiellen Wünsche für das weitere Leben 
und die Kollegen sind bereit, einen merkli-
chen Teil ihres Einkommens für eine erwei-
terte Risikoabsicherung aufzuwenden.

Den Ratschlägen von Versicherungsvertre-
tern, die niedrigere Hürden zum Bezug ei-
ner Berufsunfähigkeitsrente anbieten, ist mit 
Vorsicht zu begegnen, da die Voraussetzun-
gen für eine Berufsunfähigkeitsrente sowohl 
in der Ärzteversorgung als auch in den frei-
en Versicherungen sehr ähnlich sind. 
Eine andere Konstellation besteht eventuell 
für Chirurgen und Kollegen mit besonderen 

manuellen Anforderungen – hier kann eine 
Versicherung gegen Einbußen der manuel-
len Fähigkeiten (Fingerverlust u. ä.) sinnvoll 
sein.

Es muss allerdings auf eine Einschränkung 
der Berufsunfähigkeitsversicherung in der 
Ärzteversorgung aufmerksam gemacht wer-
den: Eine Berufsunfähigkeitsrente wird nur 
gewährt, wenn in keiner Weise der Arztberuf 
ausgeübt werden kann. Eine Berufsunfähig-
keit wird nicht anerkannt, wenn durch den 
Wechsel in ein anderes Fachgebiet oder 
in eine andere, z. B. gutachterliche oder 
verwaltungsmedizinische, Tätigkeit eine 	
Arbeitsmöglichkeit als Arzt gegeben ist.
Einkommenseinbußen oder vorübergehen-
des Fehlen entsprechender Arbeitsplätze 
finden bei der Beurteilung der Berufsfähig-
keit keine Berücksichtigung. Das kann – in 
sicherlich vereinzelten Fällen – zu individu-
ellen Härten führen. (Es muss aber bedacht 
werden, dass die Berufsunfähigkeitsrenten 
über viele Jahre von allen Ärzten über ihre 
Beiträge getragen werden müssen.)

Trotzdem bleibt die Mitgliedschaft in der 
Ärzteversorgung immer noch sehr komfor-
tabel – denn in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung ist die Berufsunfähigkeitsrente 
seit 2001 durch die Erwerbsminderungsren-
te abgelöst worden, d. h. wer seinen Beruf 
nicht mehr ausüben kann, aber in der Lage 
ist mehr als 6 Stunden pro Werktag einer 
Erwerbstätigkeit (auch niedrigerer Qualifi-
kation!) nachzugehen, hat keinen Anspruch 
auf eine Rente. Unterhalb von 6 Stunden 
Arbeitszeit pro Werktag liegt in der gesetz-
lichen Rentenversicherung eine teilweise 
(3 – 6 Stunden) oder eine vollständige (unter 
3 Stunden) Erwerbsminderung mit einem 
Rentenanspruch vor.

Der Versicherungsschutz gegenüber einer Berufsunfähigkeit in 
der Ärzteversorgung Brandenburg

– Dr. med. Manfred Kalz, Vorsitzender des Verwaltungsausschusses –
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Wer von einer schweren Krankheit oder 
einem Unfall betroffen ist, wird zunächst 
kaum damit rechnen, dass er berufsunfä-
hig werden könnte und hofft auf seine voll-
ständige Genesung. Diese Hoffnung erfüllt 
sich nicht immer, deshalb muss rechtzeitig 
darüber nachgedacht werden, wie es wei-
tergehen soll, denn die Anerkennung einer 
Berufsunfähigkeit und die erste Auszahlung 
einer Rente können einen längeren Zeitraum 
in Anspruch nehmen und den Betroffenen 
in finanzielle Schwierigkeiten bringen. Der 
Anspruch auf eine Rentenzahlung besteht 
frühestens 3 Monate nach Einstellung der 
ärztlichen Tätigkeit. 

In der Ärzteversorgung beginnt der Versi-
cherungsschutz nach Zahlung des ersten 
Monatsbeitrags – bei der gesetzlichen 
Rentenversicherung beträgt die Wartezeit 
immerhin 5 Jahre! Deshalb sollte, sobald 
befürchtet werden muss, dass der ärztliche 
Beruf auch bei reduzierter Belastung oder 
nach einem Tätigkeitswechsel nicht mehr 
ausgeübt werden kann, bei der Ärztever-
sorgung Land Brandenburg ein Antrag auf 
Anerkennung einer Berufsunfähigkeit ge-
stellt werden. Die antragstellenden Kollegen 
erhalten daraufhin von der Ärzteversorgung 
einen standardisierten Fragebogen. Nach 
der Rücksendung des Fragebogens wird 
von der Ärzteversorgung in der Regel ein 
Gutachten in Auftrag gegeben. Von der An-
tragstellung bis zum Vorliegen des fachärzt-
lichen Gutachtens können mehrere Monate 
vergehen. Eine Rücklage für unerwartete 
Notfälle ist somit immer hilfreich. 

Nach dem Vorliegen des Gutachtens ent-
scheidet der Verwaltungsausschuss über 
Gewährung oder Ablehnung des Antrags 

– regelhaft in der Intention des Gutachtens. 

Die Berufsunfähigkeitsrente wird dann ab 
Antragstellung rückwirkend gezahlt, jedoch 
überprüft der Verwaltungsausschuss in re-
gelmäßigen Abständen, ob die Vorausset-
zungen für eine Weitergewährung nach wie 
vor vorliegen. Zur Klärung dieser Frage kann 
auch eine Nachbegutachtung erfolgen.

Bei Ablehnung eines Antrags auf Anerken-
nung einer Berufsunfähigkeit bleibt den Kol-
legen die Möglichkeit des Widerspruchs – 
über den der Aufsichtsausschuss entschei-
det. Der Widerspruch löst meist eine weitere 
Begutachtung aus. Weist der Aufsichtsaus-
schuss den Widerspruch zurück, bleibt die 
gerichtliche Klärung beim örtlichen Verwal-
tungsgericht.

Es steht außer Zweifel, dass alle in der 
Ärzteversorgung Tätigen solche Verläufe 
vermeiden wollen und großen Wert auf kol-
legiale und einvernehmliche Lösungen le-
gen, und dass sie ihre Entscheidungen mit 
großer Sorgfalt und Achtung vor den von 
Schicksalsschlägen betroffenen Kollegen 
treffen; trotzdem kann den Anträgen auf 
Anerkennung einer Berufsunfähigkeit nicht 
zugestimmt werden, wenn das Gutachten 
eine vollständige Unfähigkeit zur Ausübung 
des ärztlichen Berufs nicht attestiert. 

Zum Schluss möchte ich den Kolleginnen 
und Kollegen mit Kindern einen Hinweis ge-
ben: Für Schüler und Studenten gibt es kei-
nen Versicherungsschutz bei Berufs- oder 
Erwerbsunfähigkeit! Erst mit der Berufsauf-
nahme setzt der Versicherungsschutz in der 
gesetzlichen Rentenversicherung (Warte-
zeit beachten!) bei Erwerbsminderung bzw. 
Erwerbsunfähigkeit und in den Berufen mit 
Versorgungswerken bei Berufsunfähigkeit 
ein.
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An dieser Stelle möchten wir Ihnen unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie un-
sere Geschäftsstelle in Cottbus näher vor-
stellen.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Ärzteversorgung Land Brandenburg stehen 
Ihnen als kompetente Ansprechpartner für 
alle Fragen im Zusammenhang mit Ihrer Mit-
gliedschaft und Ihrer Rente gerne zur Ver-
fügung.

Folgende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Mitglieder- und Rentenabteilung sind 
Ihre Ansprechpartner, sofern Sie Fragen ha-
ben.

Herr 
Ralf Woschech

Herr Ralf Woschech ist stellvertretender 
Geschäftsführer der Ärzteversorgung Land 
Brandenburg und Abteilungsleiter der Mit-
glieder- und Rentenabteilung. Er ist seit dem 
01. Juli 1991 bei der Ärzteversorgung Land 
Brandenburg tätig.

Herr Woschech ist neben internen Verwal-
tungsaufgaben insbesondere für die Zu-
sammenarbeit mit anderen Versorgungs-
werken, Arbeitgebern und der Deutschen 
Rentenversicherung Bund zuständig.

Herr Woschech steht Ihnen als kompeten-
ter Ansprechpartner für alle Fragen rund um 
die Mitgliedschaft und die Berechnung von 
Rentenanwartschaften zur Verfügung. Er 
hilft weiter bei Fragen zur Hinterbliebenen-
versorgung, zu Beitragskonten, zu Doppel-
mitgliedschaften in Ärztekammern sowie zu 
Überleitungen und Begründung und Been-
digung der Mitgliedschaft. 
Er ist weiterhin Ansprechpartner für Fragen 
um den Versorgungsausgleich.

Herr Woschech berät Mitglieder telefonisch 
sowie nach Terminabsprache auch persön-
lich vor Ort in der Geschäftsstelle.

Die Ärzteversorgung Land Brandenburg stellt sich vor

– Fabian Hendriks, Geschäftsführer –

Die Geschäftsstelle 
Ostrower Wohnpark 2, 03046 Cottbus
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Frau 
Evelyn Beier

Frau Evelyn Beier ist seit dem 01. Dezember 
2002 bei der Ärzteversorgung Land Bran-
denburg tätig.

Frau Beier berät Mitglieder telefonisch und 
persönlich zu allen Fragen in Bezug auf Al-
ters-, Hinterbliebenen- und Berufsunfähig-
keitsrenten.
Sie ist ferner Ansprechpartnerin zu Fragen 
in Hinblick auf Rehabilitationsmaßnahmen 
und hierauf gegebenenfalls zu gewährende 
Zuschüsse sowie bei Fragen zu dem Thema 
vorgezogene Altersrente und Altersteilzeit.
Sie ist daneben auch zuständig für das The-
ma Rentenpfändungen.

Sie hilft weiter bei Fragen zur Berechnung 
von entsprechenden Renten sowie deren 
jeweiliger Höhe und Voraussetzungen zur 
Erlangung der einzelnen Renten.

Herr 
Frieder Ullmann

Herr Frieder Ullmann ist stellvertretender 
Abteilungsleiter der Mitglieder- und Ren-
tenabteilung und seit dem 01. März 1992 
bei der Ärzteversorgung Land Brandenburg 
tätig.

Er ist zuständig für die Bearbeitung von Zu- 
und Abgängen von Mitgliedern, Kinderbe-
treuungszeiten, Arbeitslosigkeit und Krank-
heit ohne Lohnfortzahlung.
Ferner obliegen ihm die Beitragsveranla-
gung, die Nachversicherung von Beamten 
und Zeitsoldaten sowie die individuelle Ren-
tenberechnung von Mitgliedern.

Herr Ullmann berät Mitglieder telefonisch 
und auch persönlich. Er ist darüber hinaus 
Ansprechpartner bei der Beantwortung von 
Anfragen bzw. der Klärung komplizierter 
Sachverhalte mit anderen Versorgungswer-
ken, Arbeitgebern und der Deutschen Ren-
tenversicherung Bund.
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Herr 
Steffen Brodowski

Herr Steffen Brodowski ist seit dem 01. Ja-
nuar 2007 Mitarbeiter der Abteilung Mitglie-
derverwaltung und Datenschutzbeauftrag-
ter der Ärzteversorgung Land Brandenburg.

Seine Zuständigkeit umfasst die Bearbei-
tung von Beitragsüberleitungen und Kinder-
betreuungszeiten, die Beitragsveranlagung 
und Beitragskontenabstimmung.
Herr Brodowski ist auch kompetenter An-
sprechpartner bei Fragen um Doppelmit-
gliedschaften in Kammern sowie bei Fragen 
um Beitragskonten und im Falle von Arbeits-
losigkeit von Mitgliedern.

Auch Herr Brodowski berät Mitglieder so-
wohl telefonisch als auch persönlich vor Ort 
in der Geschäftsstelle der Ärzteversorgung 
Land Brandenburg.

Frau 
Ramona Seidlitz

Frau Seidlitz ist seit dem 12. Juli 1993 Mit-
arbeiterin der Ärzteversorgung Land Bran-
denburg.

Frau Seidlitz ist verantwortlich für Nachver-
anlagungen und endgültige Veranlagungen 
sowie Maßnahmen im Rahmen von Insol-
venzen. Sie kümmert sich um die Beibrin-
gung von Forderungen und Außenständen. 
Sie kann ferner Auskunft auf Fragen im Zu-
sammenhang mit Insolvenzen beantworten.

Frau Seidlitz berät Mitglieder in Fragen zur 
Veranlagung und Beibringung von Forde-
rungen und Außenständen telefonisch.
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Frau 
Simone Fuchs

Frau Fuchs ist seit dem 15. Juli 1992 bei 
der Ärzteversorgung Land Brandenburg be-
schäftigt.

Frau Fuchs bearbeitet sämtliche Zugänge 
zur Ärzteversorgung Land Brandenburg so-
wie die Meldungen der Landesärztekammer 
Brandenburg.
Sie überwacht darüber hinaus auch die 
Zahlungseingänge der Rentenversiche-
rungsbeiträge und alle damit zusammen-
hängenden Schriftwechsel.

Frau Fuchs ist ferner für die Bearbeitung 
von Befreiungsanträgen von der Deutschen 
Rentenversicherung Bund verantwortlich 
und steht hier den Mitgliedern als Ansprech-
partnerin gerne zur Verfügung.

Diese vorgenannten Mitarbeiter stehen Ih-
nen als Mitglied gerne in allen Fragen rund 
um die Mitgliedschaft, Renten und sonsti-
gen Leistungen der Ärzteversorgung Land 
Brandenburg zur Verfügung.

Sofern Sie Fragen oder Beratungsbedarf 
haben sollten, können Sie sich gerne telefo-
nisch mit uns in Verbindung setzen. Selbst-
verständlich stehen wir Ihnen auch persön-
lich zur Verfügung.
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Die Kammerversammlung der Ärzteversor-
gung Land Brandenburg hat in ihrer Sitzung 
am 18. April 2009 über eine Änderung der 
Satzung beraten und diese auch beschlos-
sen. Grund hierfür war, dass Bundestag 
und Bundesrat eine Reform des Rechts des 
Versorgungsausgleichs beschlossen hatten, 
auf die die Ärzteversorgung reagieren wollte.

Während der Zugewinnausgleich die Teilung 
des während der Ehezeit angewachsenen 
Vermögens regelt, stellt der Versorgungs-
ausgleich als Pendant die Aufteilung der 
von den Partnern ehezeitlich erworbenen 
Rentenansprüche sicher. Dabei galt und gilt 
als Grundsatz, dass der während der Ehe-
zeit erwirtschaftete Zuwachs je zur Hälfte 
den beiden Partnern zusteht. Geändert hat 
sich durch die Reform jedoch die Methodik 
der Teilung. Galt vor der Reform der Ansatz, 
dass möglichst ein einziger Ausgleich erfol-
gen soll und zwar in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung, werden nunmehr die jewei-
ligen Anrechte einzeln aufgeteilt. Dies wird 
an einem Beispiel deutlich. Der Ehemann 
hat während der Ehe Rentenanwartschaf-
ten in der gesetzlichen Rentenversicherung 
und in der Ärzteversorgung erworben, die 

Ehefrau hingegen in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung und im Rahmen einer be-
trieblichen Altersversorgung. 

Nach alter Systematik wäre der Ausgleich 
in der gesetzlichen Rentenversicherung 
durchgeführt worden. Die einzelnen An-
rechte wären addiert worden und der Aus-
gleichsverpflichtete hätte den hälftigen 
übersteigenden Betrag in der gesetzlichen 
Rentenversicherung übertragen müssen. 
Wäre der Ehemann ausgleichsverpflichtet 
gewesen, wäre seine Anwartschaft in der 
Ärzteversorgung gekürzt und ein entspre-
chender Betrag von der Ärzteversorgung 
an die gesetzliche Rentenversicherung 
gezahlt worden. Mit diesem Geld wäre die 
dortige Anwartschaft der Ehefrau erhöht 
worden. Problematisch waren bei dieser 
Herangehensweise u. a. die betragsmäßige 
Bestimmung der einzelnen Anwartschaften 
und deren unterschiedliche Entwicklung in 
der Zukunft. Da diese Probleme nie ganz 
ausgeräumt werden konnten, sah sich der 
Gesetzgeber zum Handeln gezwungen und 
hat das Prinzip der sog. „internen Teilung“ 
eingeführt. Es gibt nicht mehr ein einzelnes 
System, in dem die Teilung aller übrigen 
Anwartschaften durchgeführt werden soll, 
sondern jedes Anrecht wird einzeln aufge-
teilt und beide Ehepartner partizipieren an 
den Ansprüchen des jeweils anderen. Im 
obigen Beispiel bedeutet das, dass die Ehe-
frau aus dem Anspruch des Ehemannes in 
der gesetzlichen Rentenversicherung einen 
eigenen Anspruch erhält, aber auch aus 
der Anwartschaft in der Ärzteversorgung. 	
Obwohl sie keine Ärztin und nicht Mitglied 
des Versorgungswerkes ist, erhält sie zu 
Lasten der Anwartschaft des Mannes 
dort einen Anspruch, mit dem sie auch an 
zukünftigen Dynamisierungen teilnimmt. 

Satzungsänderung wegen der Reform des Versorgungs
ausgleiches

– Dr. iur. Albert Esser, Mitglied des Verwaltungsausschusses –
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Gleichzeitig profitiert der Ehemann an der 
betrieblichen Altersversorgung seiner Frau. 

Grundsätzlich soll dabei der Ausgleichs-
empfänger einen gleichartigen Leistungsan-
spruch erhalten, d. h. ihm stehen im neuen 
System alle Leistungsarten offen. Dies wür-
de jedoch zu dem Ergebnis führen, dass z. B. 
ein Nichtarzt einen Anspruch auf Berufsun-
fähigkeitsrente erhielte und zwar unter der 
satzungsgemäßen Voraussetzung, dass er 
nicht mehr in der Lage sein dürfte, den ärzt-
lichen Beruf auszuüben. Das Beispiel macht 
deutlich, dass berufsspezifische Sonderre-
gelungen bei Berufsfremden wenig sinnvoll 
sind. Dies hat der Gesetzgeber erkannt und 
den Rentenversicherungsträgern die Mög-
lichkeit gegeben, die Leistungen für aus-
gleichsberechtigte Nichtmitglieder auf die 
reine Altersrente zu beschränken, sofern ein 
adäquater Ausgleich erfolgt. 

Von diesem Recht hat die Ärzteversorgung 
Land Brandenburg Gebrauch gemacht und 
die Satzung entsprechend angepasst. Im 
Rahmen des Versorgungsausgleichs be-
rechtigte Nichtmitglieder erhalten einen ei-
genen Anspruch bei der Ärzteversorgung, 
begrenzt jedoch auf die Altersrente. Da die 
Risiken Berufsunfähigkeits- und Hinterblie-
benenversorgung damit ausgeklammert 
und für die Ärzteversorgung „eingespart“ 
werden, wird der Altersrentenanspruch des 
Berechtigten pauschal um 12 % erhöht. Die-
se pauschale Erhöhung entstand unter Zu-
grundelegung versicherungsmathematisch 
berechneter Annahmen und Wahrschein-
lichkeiten. Einzig für gemeinsame Kinder der 
Eheleute besteht eine unveränderte Waisen- 
bzw. Halbwaisenabsicherung, da sie nicht 
durch die Ehescheidung schlechter gestellt 
werden sollen. 

Insgesamt ist festzustellen, dass die neue 
Systematik für die Parteien klarer und nach-
vollziehbarer ist. Der Ärzteversorgung Land 
Brandenburg entstehen keine Belastungen; 
als Besonderheit ist festzustellen, dass in 
Zukunft auch Berufsfremde einen eigenen 
Altersrentenanspruch bei der Ärzteversor-
gung haben werden.
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Anfang 2008 hatte das Bundessozialgericht 
(BSG) entschieden (Az.: B 13 R 64/06 R), 
dass die gesetzliche Rentenversicherung 
auch für kindererziehende Mitglieder be-
rufsständischer Versorgungswerke Kinder-
erziehungszeiten anerkennen muss, wenn 
diese in den Versorgungswerken nicht 	
systematisch vergleichbar wie in der ge-
setzlichen Rentenversicherung berücksich-
tigt werden. Dies ist regelmäßig nicht der 
Fall, weil der Bund sich trotz entsprechen-
der Forderungen der Versorgungswerke 
und ihrer Arbeitsgemeinschaft (ABV) bisher 
weigert, Beiträge für Zeiten der Kindererzie-
hung an die Versorgungswerke zu zahlen, 
wie er dies an die gesetzliche Rentenversi-
cherung tut.

Die Rentenversicherungsträger haben sich 
nach dieser Entscheidung des obersten 
deutschen Sozialgerichtes dafür entschie-
den, der Entscheidung zu folgen und haben 
nach der Prüfung aller Satzungen der be-
rufsständischen Versorgungswerke inzwi-
schen damit begonnen, Kindererziehungs-
zeiten für Mitglieder der Versorgungswerke 
anzurechnen, wenn diese einen entspre-

chenden Antrag an die gesetzliche Renten-
versicherung gestellt haben.

Für viele Mitglieder der Versorgungswerke 
führte die Anrechnung von Kindererzie-
hungszeiten in der gesetzlichen Renten-
versicherung aber nicht zu einem Renten-
anspruch, weil sie allein mit den Kinderer-
ziehungszeiten die in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung geltende Wartezeit von 60 
Monaten nicht erreichen konnten. Beson-
ders betroffen waren hier diejenigen, meist 
Mütter, die ihre Kinder vor dem 31.12.1991 
geboren haben, weil für Geburten vor die-
sem Termin in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung nur ein Jahr Kindererziehungszeit 
berücksichtigt wird. Aber auch Mütter, die 
Kinder nach dem 01.01.1992 geboren haben, 
konnten betroffen sein. Zwar wird für Ge-
burten nach dem 01.01.1992 eine Kinderer-
ziehungszeit von drei Jahren in der gesetz-
lichen Rentenversicherung berücksichtigt, 
was bedeutet, dass mindestens zwei Kinder 
geboren und erzogen worden sein müssen, 
um die Wartezeit von 60 Monaten zu errei-
chen. Den Missstand, dass man kinderer-
ziehenden Mitgliedern der Versorgungswer-
ke zwar Kindererziehungszeiten in der ge-
setzlichen Rentenversicherung anrechnete, 
sie aber einen Rentenanspruch meist nicht 
erreichen konnten, hat der Gesetzgeber mit 
dem Gesetz zur Änderung des Vierten Bu-
ches Sozialgesetzbuch zur Errichtung einer 
Versorgungsausgleichskasse und anderer 
Gesetze (BGBl. I, Nr. 42/2009, Seite 1939 
ff) kurz vor Ende der Legislaturperiode des 
Bundestages abgeholfen. Durch Einfügung 
eines neuen § 208 SGB VI wurde festge-
legt, dass Elternteilen, denen Kindererzie-
hungszeiten anzurechnen sind, die aber 
die allgemeine Wartezeit der gesetzlichen 

Erfolg für Kindererziehende – Nachzahlungsmöglichkeiten  
in die gesetzliche Rentenversicherung

– Michael Jung, Hauptgeschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Berufsständischer  
Versorgungswerke (ABV) –
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Rentenversicherung von 60 Kalendermona-
ten nicht erfüllt haben, zur Erlangung einer 
Altersrente freiwillige Beiträge nachzahlen 
können. Die Beiträge können laut Gesetzes-
text auf Antrag frühestens nach Erreichen 
der Regelaltersgrenze (derzeit 65., später 
67. Lebensjahr) und nur für so viele Monate 
nachgezahlt werden, wie zur Erfüllung der 
allgemeinen Wartezeit noch erforderlich 
sind.

Für Mitglieder von Versorgungswerken, de-
nen Kindererziehungszeiten der gesetzli-
chen Rentenversicherung angerechnet wor-
den sind, bedeutet dies, dass sie, wenn sie 
die in der gesetzlichen Rentenversicherung 
geltende Regelaltersgrenze (derzeit 65., 
später 67. Lebensjahr) erreichen, freiwillige 
Beiträge an die gesetzliche Rentenversi-
cherung, nachdem derzeitigen Rechtsstand 
mindestens Euro 79,60 an die Rentenversi-
cherung nachzahlen können, um dort einen 
Rentenanspruch aus den Kindererziehungs-
zeiten zu erlangen. 

Der ABV-Vorsitzende, RA Dr. Ulrich Kirch-
hoff erklärte im Zusammenhang mit dem 
Gesetzesbeschluss des Deutschen Bun-
destages: „Mit dieser von der ABV seit lan-
gem geforderten gesetzlichen Neuregelung 
widerfährt den kindererziehenden Mitglie-
dern der Versorgungswerke endlich Ge-
rechtigkeit, weil sie nun aus den ihnen an-
gerechneten Kindererziehungszeiten auch 
einen Rentenanspruch erlangen können.“ 
Mitglieder berufsständischer Versorgungs-
werke, die die Regelaltersgrenze in der ge-
setzlichen Rentenversicherung (derzeit 65. 
Lebensjahr) bereits erreicht haben, sollten 
sich deshalb umgehend mit der für sie ört-
lich zuständigen Auskunfts- und Beratungs-

stelle der Deutschen Rentenversicherung 
– Bund (DRV) in Verbindung setzen, um zu 
klären, wie viele Beiträge sie gegebenen-
falls nachzahlen müssen, um aus den ihnen 
angerechneten Kindererziehungszeiten ei-
nen Rentenanspruch zu erlangen.
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Sehr verehrte Frau Kollegin,
sehr geehrter Herr Kollege,

mit dem Ausblick auf das Jahr 2010 möchte 
ich mich im Namen des Verwaltungsaus-
schusses an Sie wenden.
Anfangs eine gute Nachricht: Im abgelau-
fenen Jahr 2009 haben Landtags- und vor 
allem Bundestagswahlen stattgefunden. 
Bei den aus den Wahlergebnissen resul-
tierenden Koalitionen ist zu erwarten, dass 
eine Gefahr für die berufsständischen Ver-
sorgungswerke zur Zeit nicht angenommen 
werden muss. 

Die Ärzteversorgung Land Brandenburg 
hat in diesem Jahr das elektronische Ar-
beitgebermeldeverfahren eingeführt. Nach 
anfänglichen technischen und organisatori-
schen Schwierigkeiten läuft dieses Verfah-
ren jetzt stabil und zuverlässig. Leider gibt 
es noch Probleme mit einigen wenigen Ar-
beitgebern, die – so hoffen wir – im nächsten 
Jahr überwunden werden können.
Zum Jahresbeginn 2010 soll das Renten-
bezugsmitteilungsverfahren zum Laufen 
gebracht werden, um auch hier die gesetzli-
chen Forderungen zu erfüllen. Nach der ab-

geschlossenen Planung hat die Testphase 
begonnen, so dass wir von einer rechtzeiti-
gen Inbetriebnahme ausgehen können.

Wie im Versorgungsbrief 2008 angekündigt, 
hat die Kammerversammlung am 18. April 
2009 einer Satzungsänderung zum Versor-
gungsausgleich in Ehescheidungsverfahren 
mit großer Mehrheit zugestimmt. Diese Sat-
zungsänderung war notwendig, weil Bun-
destag und Bundesrat die Neuregelung des 
Versorgungsausgleichs beschlossen hat-
ten. Die Änderungen wurden im Beitrag von 
Herrn Dr. Esser ausführlich beschrieben. 

Die geänderte Satzung und die auf der 
Kammerversammlung am 18. September 
2009 beschlossenen Renten- und Anwart-
schaftserhöhungen wurden durch die Auf-
sichtsministerien genehmigt, sodass die 
neue Satzung zum 01. September 2009 und 
die Renten- und Anwartschaftserhöhungen 
zum 01. Januar 2010 in Kraft treten konnten. 
Für den Verwaltungsausschuss war das zu-
rückliegende Jahr durch die schwere Krise 
der Finanzmärkte gekennzeichnet und hat 
allen im Anlagebereich Verantwortlichen 
Engagement und Entscheidungsfähigkeit 
abverlangt.

Deshalb sind wir besonders froh, dass es 
aus dem Bereich Kapitalanlage Erfreuliches 
zu berichten gibt. Die endgültigen Zahlen lie-
gen zwar noch nicht vor, doch sprechen die 
bisherigen Ergebnisse dafür, dass wir 2009 
den planmäßigen Rechnungszins von 4 % 
erreichen und mit einiger Wahrscheinlichkeit 
sogar übertreffen werden. Unsere Anlage-
strategie, für die Jahre 2008 und 2009 von 
Aktien zu festverzinslichen Wertpapieren zu 
wechseln, hat sich bewährt. Zum Jahres-
wechsel haben wir die Hoffnung, dass sich 

Gruß und Ausblick auf das Jahr 2010

– Dr. med. Manfred Kalz, Vorsitzender des Verwaltungsausschusses –
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die Wirtschaft und damit auch unsere Kapi-
talanlagen weiterhin positiv entwickeln. 

Ich möchte den Mitarbeitern der Geschäfts-
stelle sowie den ehrenamtlichen und ver-
traglichen Mitgliedern des Aufsichtsaus-
schusses und des Verwaltungsausschusses 
für ihre Arbeit danken. Sie haben sich mit 
großem Einsatz den Anforderungen im ver-
gangenen Jahr gestellt.
Mein Dank gilt auch den Mitarbeitern der 
Ärzteversorgung Westfalen-Lippe, die sehr 
erfolgreich zur Sicherheit der Anwartschaf-
ten und Renten beigetragen haben.

Zum Schluss hoffe ich, dass Ihnen das ver-
änderte „Outfit“ des Versorgungsbriefes ge-
fällt.
Ich wünsche Ihnen ein frohes und gesegne-
tes Weihnachtsfest und für das Jahr 2010 
Gesundheit und Erfolg.

Mit freundlichen, kollegialen Grüßen

Dr. Manfred Kalz
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